
»TonYversum« –Exponatbau – Ergänzende Vertragsbedingungen 

1. Allgemeines 

Die Angebote müssen alle in den Planungsdokumenten aufgeführten Elemente 

enthalten, wenn nicht explizit ausgeschlossen. Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen 

Exponate müssen zwingend mit angeboten worden. Alle angegebenen Elemente müssen 

vom Bieter auf Machbarkeit überprüft werden. Bei Elementen, bei denen der Bieter 

keine Erfahrung nachweisen kann, müssen Prototypen in den Preisen inkludiert werden. 

Darüber hinaus müssen alle im Dokument 'Allgemeine Richtlinien für die Fertigung' 

enthaltenen Leistungsbestandteile inkludiert werden. Die Preise müssen alle zur 

Erfüllung der Leistungserbringung notwendigen übergeordnete Kosten wie 

Projektmanagement, Versicherungen, Buchhaltung, Geschäftsführung, 

Telekommunikation, Reisekosten usw. enthalten. Alle Preise sind Nettopreise ohne 

Steuern. Kosten für Verpackung, Transport und Installation sollen als Pauschale über 

den kompletten Leistungsumfang exklusive der Bedarfspositionen kalkuliert werden. 

2. Ausführungsfrist 

Alle angebotenen Exponate müssen bis spätestens 19.03.2027 geliefert, installiert und 

betriebsbereit übergeben, sowie das Personal im Umgang geschult werden. 

3. Vertragsstrafe 

3.1 Bei Überschreitung der Ausführungsfrist für Vollendung der Leistung hat der 

Auftragnehmer für jeden Werktag, um den die Frist der Lieferung, Installierung, der 

betriebsbereiten Übergabe sowie der Schulung des Personals im Umgang überschritten 

wird, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % vom Wert desjenigen Teils der Leistung, 

der entsprechend Nr. 2 dieser ergänzenden Vertragsbedingungen nicht vollendet ist, zu 

zahlen. Als Wert gilt dabei die tatsächlich an den Auftragnehmer zu zahlende Vergütung. 

3.2 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der 

Abrechnungssumme begrenzt.  

 

  

 

 

 


